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  1. Deckungsfähigkeit

  1.1 Soweit nicht Nr. 12.1 zur Anwendung kommt, 
sind innerhalb der einzelnen Haushaltskapitel 
gegenseitig deckungsfähig die Mittel der Titel

  1.1.1 517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ge-
bäude und Räume,

517 05 Bewirtschaftung durch Heizung, Be-
leuchtung und elektrische Kraft,

517 31 Bewirtschaftung der Grundstücke, Ge-
bäude und Räume – soweit die Bewirt-
schaftung durch andere Dienststellen 
erfolgt –,

517 35 Bewirtschaftung durch Heizung, Be-
leuchtung und elektrische Kraft – so-
weit die Bewirtschaftung durch andere 
Dienststellen erfolgt –,

518 0. Mieten und Pachten für Grundstücke, 
Gebäude und Räume,

518 31 Mieten und Pachten für Grundstücke, 
Gebäude und Räume – soweit die Be-
wirtschaftung durch andere Dienststel-
len erfolgt –,

  1.1.2 514 0. Haltung von Dienstfahrzeugen und

527 0. Reisekostenvergütungen für Dienstrei-
sen,

  1.1.3 531 1. Fachveröffentlichungen und

531 2. Sonstige Veröffentlichungen.

  1.2 Innerhalb desselben Einzelplans sind die Mittel 
der Titel 519 0. (Unterhaltung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen), 701 0. (kleine Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten) und 702 0. (grund-
legende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, 
Schachtbau- und Abwasseranlagen) gegenseitig 
deckungsfähig.

  1.3 1Mit Einwilligung der zuständigen obersten 
Staatsbehörde können die bei den einzelnen 
Titeln der Anlagen S (staatlicher Hochbau) ver-
anschlagten Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen nach dem Baufortschritt verstärkt 
werden, wenn der Mehrbetrag innerhalb der 

Hochbauausgaben oder -verpflichtungsermäch-
tigungen desselben Einzelplans eingespart wird; 
dem Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat ist jeweils ein Ab-
druck des entsprechenden Einwilligungsschrei-
bens der zuständigen obersten Staatsbehörde 
zuzuleiten. 2Die danach zulässige gegenseitige 
Verstärkung darf nicht zu einer Abweichung von 
den den einzelnen Bauvorhaben zugrunde lie-
genden Unterlagen gemäß Art. 24 oder 54 Bay-
HO oder zu einer Überschreitung der festgesetz-
ten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen 
führen. 3Bei grundstockfinanzierten Ansätzen ist 
eine Umschichtung nur zugunsten grundstock-
konformer Hochbaumaßnahmen zulässig; das 
Nähere regelt das Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat.

  1.4 Im Übrigen ergibt sich die Deckungsfähigkeit von 
Ausgabemitteln aus den im Haushaltsplan ent-
haltenen Vermerken.

  2. Bewirtschaftung der Personalausgaben

  2.1 1Bei der Bewirtschaftung der Personalausgaben 
sind die Verwaltungen an die in Art. 6 Abs. 1 ge-
nannten Stellenpläne unter Beachtung der Nr. 3 
gebunden. 2Soweit keine Stellenbindung besteht, 
richtet sich die Bewirtschaftung grundsätzlich 
nach den veranschlagten Haushaltsbeträgen; 
dabei können innerhalb der einzelnen Kapitel die 
Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Ar-
beit nach dem Altersteilzeitgesetz entsprechend 
dem Entstehungsgrund den betroffenen Haus-
haltsansätzen zugeführt werden.

  2.2 1Die in einem Einzelplan bei den in Art. 6 Abs. 1 
genannten Titeln veranschlagten Mittel für Per-
sonalausgaben (einschließlich Titel 421 0.) dür-
fen – insoweit in Abweichung von Art. 45 Abs. 1 
BayHO – bei der Ausführung des Haushaltsplans 
zu einer Summe zusammengefasst und inner-
halb des Einzelplans gemeinsam bewirtschaf-
tet werden. 2Soweit bei den in die gemeinsame 
Bewirtschaftung einbezogenen Ansätzen außer-
planmäßige Ausgaben und bei den nicht in die 
gemeinsame Bewirtschaftung einbezogenen 
Ansätzen über- und außerplanmäßige Ausga-
ben erforderlich werden, gilt die Einwilligung des 
Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat hierzu allgemein als erteilt, 
wenn die über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben ausschließlich auf Stellenbesetzungen nach 

Durchführungsbestimmungen 
zum Haushaltsgesetz 2017/2018 

(DBestHG 2017/2018)

Anlage 2 
(zu Art. 13)
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Art. 6 Abs. 3 Nr. 1 zurückzuführen sind.

  2.3 Für Beamte und Arbeitnehmer, bei denen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 eine Stellenbindung besteht, dürfen 
Mehrarbeit oder Überstunden, für die eine Vergü-
tung zu zahlen ist, nur angeordnet werden, wenn 
bei Titel 422 41 bis 422 42 (Mehrarbeitsvergütun-
gen für Beamte) oder Titel 428 41 (Überstunden-
entgelte für Arbeitnehmer) ausreichende Mittel 
zur Verfügung gestellt sind.

  2.4 Die Titel 422 0., 428 01 und 428 02 dürfen ein-
seitig zulasten der Titel für Europäische Fonds 
verstärkt werden.

  3. Besetzung von Planstellen und Stellen

Für die Besetzung von Planstellen und Stellen 
gelten Art. 6 dieses Gesetzes, Art. 47, 49 und 50 
BayHO sowie die zu diesen Bestimmungen er-
lassenen Verwaltungsvorschriften unter Beach-
tung der nachstehenden Bestimmungen.

  3.1 Besondere Regelungen für den Hochschulbe-
reich

  3.1.1 1Wissenschaftliche Mitarbeiter im Sinne des 
Art. 22 des Bayerischen Hochschulpersonalge-
setzes (BayHSchPG) können auch auf gleich- 
oder höherwertigen Stellen für Akademische 
Räte, Akademische Oberräte, Akademische Di-
rektoren oder Leitende Akademische Direktoren 
– jeweils ohne Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben an einer Hochschule – sowie auf Stellen für 
Professoren verrechnet werden. 2Akademische 
Oberräte auf Zeit der Besoldungsgruppe A 14 
können auf Stellen für Akademische Direktoren 
oder auf Stellen für Leitende Akademische Di-
rektoren – jeweils ohne Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben an einer Hochschule – sowie auf Stel-
len für Professoren verrechnet werden.

  3.1.2 1Inhaber der Ämter des Akademischen Rats, des 
Akademischen Oberrats, des Akademischen 
Direktors oder des Leitenden Akademischen 
Direktors – jeweils ausschließlich der Lehrkräf-
te für besondere Aufgaben an einer Hochschu-
le – sowie wissenschaftliche Mitarbeiter können 
nicht auf Stellen, die für Lehrkräfte für besonde-
re Aufgaben an einer Hochschule ausgewiesen 
sind, verrechnet werden. 2Dies gilt nicht für Aka-
demische Räte, Akademische Oberräte, Akade-
mische Direktoren oder Leitende Akademische 
Direktoren, die mit einer Lehrverpflichtung von 
mehr als acht Lehrveranstaltungsstunden aus 
Ämtern der alten Personalstruktur übernommen 
wurden.

  3.1.3 Inhaber der Ämter des Akademischen Rats, des 

Akademischen Oberrats, des Akademischen 
Direktors oder des Leitenden Akademischen Di-
rektors – jeweils einschließlich der Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben – der Besoldungsgruppen 
A 13 bis A 16 (Art. 19 bis 21 und 24 BayHSchPG) 
sowie vergleichbare Arbeitnehmer können auf 
Stellen für Professoren der Besoldungsgruppen 
W 2 und W 3 verrechnet werden.

  3.1.4 Stellen für Akademische Räte auf Zeit der Besol-
dungsgruppe A 13 und Akademische Oberräte 
auf Zeit der Besoldungsgruppe A 14 dürfen mit 
entsprechend eingestuften Arbeitnehmern so-
wie wissenschaftlichen Mitarbeitern mit einem 
Bachelor-Abschluss besetzt werden, wenn de-
ren Arbeitsverhältnis den für wissenschaftliche 
Mitarbeiter geltenden Bestimmungen (Art. 22 
BayHSchPG) entsprechend befristet ist, sowie 
mit Ärzten, die in einem befristeten Arbeitneh-
merverhältnis zur Erlangung der Gebietsarztan-
erkennung beschäftigt werden.

  3.1.5 Stellen der Entgeltgruppe 13 dürfen mit wis-
senschaftlichen Mitarbeitern im Arbeitnehmer-
verhältnis im Sinne des Art. 22 Abs. 2 Satz 1 
BayHSchPG, die einen Bachelor-Abschluss er-
worben haben, besetzt werden.

  3.1.6 Künstlerische Mitarbeiter werden bei der Stellen-
verrechnung wie wissenschaftliche Mitarbeiter 
behandelt.

  3.1.7 1Ärzte der klinisch-theoretischen Institute der 
Medizinischen Fakultäten, die vom Geltungsbe-
reich des Tarifvertrags für Ärztinnen und Ärzte an 
Universitätskliniken erfasst sind, können in be-
sonderen unabweisbaren Fällen auf Stellen der 
Besoldungsgruppe W 2, des akademischen Mit-
telbaus oder Arbeitnehmerstellen in den Entgelt-
gruppen 13 bis 15 verrechnet werden. 2Hierzu 
bedarf es mit Ausnahme der Nachbesetzungen 
der Bestandsfälle der vorherigen Zustimmung 
des Staatsministeriums der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat.

  3.1.8 Unter den Voraussetzungen der Nr. 3.1.4 dür-
fen auf Stellen für Juniorprofessoren der Besol-
dungsgruppe W 1 Akademische Räte auf Zeit 
der Besoldungsgruppe A 13 sowie entsprechend 
eingestufte Arbeitnehmer und wissenschaftliche 
Mitarbeiter mit einem Bachelor-Abschluss ver-
rechnet werden.

  3.2 Besondere Regelungen für den Richterbereich

Auf Stellen für Richter der Besoldungsgruppe 
R 2 können auch Richter kraft Auftrags der Be-
soldungsgruppen A 13 bis A 16, auf Stellen für 
Richter der Besoldungsgruppe R 1 auch Richter 
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kraft Auftrags der Besoldungsgruppen A 13 bis 
A 15 verrechnet werden.

  3.3 Arbeitnehmer-Budget

  3.3.1 1Das Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat wird ermächtigt, 
zur Vorbereitung einer Einführung eines Arbeit-
nehmer-Budgets bei der Besetzung von Stellen 
für planmäßige Beamte und Richter, die gemäß 
Nr. 2.1 Satz 1 und Nr. 2.2 Satz 1 der gemein-
samen Bewirtschaftung unterliegen, mit Arbeit-
nehmern zu bestimmen, dass Entgelte abwei-
chend auf Titel 428 07 gebucht werden können. 
2Auf über- oder außerplanmäßige Ausgaben, 
die sich auf Grund der nach Satz 1 abweichen-
den Buchung ergeben, ist Art. 37 BayHO nicht 
anzuwenden; außerplanmäßige Ausgaben sind 
jedoch in der Haushaltsrechnung als solche zu 
bezeichnen.

  3.3.2 Das Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat kann im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Obersten Rechnungshof 
für den Vollzug des Arbeitnehmer-Budgets ei-
nen von den Durchführungsbestimmungen zum 
Haushaltsgesetz, den Verwaltungsvorschriften 
zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) 
und den Bestimmungen für die Auszahlung und 
den rechnungsmäßigen Nachweis der Bezüge 
und sonstigen Leistungen bei Versetzung, Ab-
ordnung und Zuweisung abweichenden Nach-
weis der Entgeltzahlungen bestimmen.

  3.4 Feststellungen der Rechnungsprüfung

1Stellen, die auf Grund von Feststellungen der 
Rechnungsprüfung nicht oder nicht in der ver-
anschlagten Wertigkeit erforderlich sind, sind in 
die Verhandlungen zur Aufstellung des Haus-
haltsplans einzubeziehen. 2Art. 50 Abs. 1 BayHO 
bleibt unberührt.

  4. Besondere Personalausgaben, Billigkeits-
leistungen

  4.1 Aus Mitteln für Bezüge und dergleichen dürfen 
Fahrkostenzuschüsse für die regelmäßigen Fahr-
ten zwischen Wohnung und Dienststätte nach 
Maßgabe der Fahrkostenzuschuss-Bekanntma-
chung des Staatsministeriums der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat (FkzBek) vom 
15. November 2001 (FMBl. S. 471; 2002 S. 69, 
StAnz. 2002 Nr. 27) in der jeweils geltenden Fas-
sung einschließlich der darauf entfallenden Pau-
schalsteuern gewährt werden.

  4.2 Aus Mitteln der Titel 546 49 (Vermischte Verwal-
tungsausgaben) können auch die Ausgaben ge-

leistet werden:

  4.2.1 für die Übernahme von Kosten des Rechtsschut-
zes für Bedienstete des Freistaates Bayern,

  4.2.2 für die Kosten 

a) der amtsärztlichen Untersuchung von

-  Beamten und Bewerbern,

- Lehrkräften kirchlicher Genossenschaf-
ten, die auf Grund von Abstellungsver-
trägen im öffentlichen Volksschuldienst 
und Sondervolksschuldienst tätig sind, 
und

- Geistlichen und Laienkatecheten, die an 
öffentlichen Volksschulen, Sondervolks-
schulen und staatlichen Berufsschulen 
Religionsunterricht erteilen, sowie

b) einer von der Ernennungsbehörde angeord-
neten klinischen oder fachärztlichen Unter-
suchung,

  4.2.3 soweit Mittel nicht gesondert veranschlagt sind, 
für den Sachschadenersatz ehrenamtlicher Rich-
ter und ehrenamtlicher Mitglieder von bei Staats-
behörden gebildeten Ausschüssen (Abschnitt 13 
der Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht 
analog),

  4.2.4 für die Erstattung von Auslagen bei Vorstellungs-
reisen nach den geltenden Bestimmungen des 
Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat,

  4.2.5 für die Übernahme von Kosten einer Impfung 
– Grundimmunisierung, Auffrischungsimpfung, 
Impfserum – gegen FSME. Voraussetzung für 
die Kostenübernahme ist, dass die beschäftigte 
Person in definierten FSME-Risikogebieten nach 
Robert-Koch-Institut

a) in der Land-, Forst- und Holzwirtschaft, im 
Gartenbau sowie in der Vermessungsver-
waltung regelmäßig Tätigkeiten in niederer 
Vegetation und in Wäldern,

b) im Straßenbetriebsdienst und im Bereich der 
Wasserwirtschaft mit regelmäßigen Tätigkei-
ten in niederer Vegetation,

c) im Tierhandel und bei der Jagd Tätigkeiten 
mit regelmäßigem direkten Kontakt zu freile-
benden Tieren oder

d) in Forschungseinrichtungen und Labo-
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ratorien regelmäßig Tätigkeiten mit Kon-
taktmöglichkeit zu infizierten Proben oder 
Verdachtsproben, zu erregerhaltigen oder 
verunreinigten Gegenständen oder Materi-
alien, wenn der Übertragungsweg gegeben 
ist,

ausübt und dadurch die Gefahr einer Infektion 
durch das FSME-Virus deutlich höher ist als bei 
der Allgemeinbevölkerung,

  4.2.6 für die Übernahme der notwendigen Fahrkosten 
– bis zur Höhe der Kosten für die Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel oder im Fall einer not-
wendigen Benutzung eines eigenen Fahrzeugs 
Wegstreckenentschädigung in sinngemäßer An-
wendung des Art. 6 Abs. 6 des Bayerischen Rei-
sekostengesetzes – BayRKG – für die aus Anlass 
einer dienstlich angeordneten Inanspruchnahme 
des beim Betriebsärztlichen Dienst im jeweiligen 
Geschäftsbereich angesiedelten Psychologen.

  4.3 1Den zur Ausbildung zugewiesenen Beamten 
(Art. 23 Abs. 2 BayRKG) werden die bei den 
staatlichen Lehreinrichtungen verfügbaren Un-
terkünfte unentgeltlich überlassen; Lehreinrich-
tungen im Sinne dieser Vorschrift sind solche, 
die ausschließlich oder nahezu ausschließlich 
Bildungsaufgaben für die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes wahrnehmen. 2Studierenden 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege in Bayern, die im Einzugs-
gebiet des Ortes der Lehreinrichtung wohnen 
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Bayerischen Tren-
nungsgeldverordnung – BayTGV – in Verbin-
dung mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2 des Bayerischen 
Umzugskostengesetzes – BayUKG) und nicht 
schwerbehindert sind, werden keine Unterkünf-
te überlassen. 3Wenn im Einzelfall durch den 
Verzicht auf die unentgeltliche Unterbringung 
höhere Anmietkosten eingespart werden, kann 
auf Antrag anstatt der unentgeltlichen Unterkunft 
ein Fahrtkostenzuschuss gewährt werden. 4Eine 
geschlossene Unterbringung (§ 8 Abs. 4 Satz 2 
BayTGV) wird nicht begründet. 5Art. 127 BayBG 
bleibt unberührt.

  4.4 1Aus Mitteln für Bezüge und dergleichen wird Be-
amten, die im Lauf des Kalenderjahres vom Ar-
beitnehmerverhältnis in das Beamtenverhältnis 
übernommen wurden, eine außertarifliche Leis-
tung gewährt. 2Entsprechendes gilt, wenn Be-
schäftigte während des Kalenderjahres von ei-
nem Arbeitsverhältnis im Sinne des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder in ein Ar-
beitsverhältnis mit Besoldung nach Besoldungs-
recht wechseln. 3Die außertarifliche Leistung be-
trägt für die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 
E 1 bis E 11 70 %, für die übrigen Beschäftigten 

65 % des monatlichen Entgelts, das dem Be-
schäftigten in den letzten drei Monaten vor dem 
Monat der Übernahme in das Beamtenverhält-
nis oder des Wechsels in ein Arbeitsverhältnis 
mit Besoldung nach Besoldungsrecht durch-
schnittlich gezahlt wurde; unberücksichtigt blei-
ben hierbei das zusätzlich für Überstunden und 
Mehrarbeit gezahlte Entgelt – mit Ausnahme der 
im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- und 
Überstunden –, Leistungszulagen, Leistungs- 
und Erfolgsprämien. 4Der Bemessungssatz be-
stimmt sich nach der Entgeltgruppe am Ersten 
des Monats, der dem Monat der Verbeamtung 
oder des Wechsels in ein Arbeitsverhältnis mit 
Besoldung nach Besoldungsrecht unmittelbar 
vorhergeht. 5Die außertarifliche Leistung ver-
mindert sich um ein Zwölftel für jeden Kalender-
monat, für den der Beschäftigte kein Entgelt aus 
dem Arbeitsverhältnis erhalten hat. 6Die außer-
tarifliche Leistung ist zulasten der Haushaltsstel-
le zu leisten, auf der der Beamte vor der Über-
nahme in das Beamtenverhältnis oder vor dem 
Wechsel in ein Arbeitsverhältnis mit Besoldung 
nach Besoldungsrecht geführt wurde.

4.5 Aus Mitteln für Entgelte der Arbeitnehmer kann 
Arbeitnehmern für die Zeit für die ihnen Entgelt 
(§ 15 TV-L) zusteht, eine Zulage gezahlt wer-
den, wenn ihre Tätigkeit mit Mehraufwendungen 
verbunden ist, die weder durch die Reisekosten-
vergütung noch durch das Entgelt abgegolten 
sind, und entsprechenden Beamten unter den 
gleichen Voraussetzungen und Umständen eine 
Aufwandsentschädigung gewährt wird.

4.6 Dienstleistern, die Maßnahmen im Rahmen des 
Gesundheitsmanagements unter Bezugnahme 
auf den vom Staatsministerium der Finanzen mit 
Schreiben vom 26. Juli 2010, Az. PE-P 1400 FV-
028-29360/10, erlassenen Handlungsleitfaden 
zum Behördlichen Gesundheitsmanagement 
für Beschäftigte des Freistaates Bayern in Be-
hördenräumen durchführen, kann für die Durch-
führung der Maßnahme die Nutzung der Dienst-
räume unentgeltlich oder verbilligt überlassen 
werden.

4.7 1Gesetzliche, durch Rechtsverordnung geregel-
te oder tarifliche Ausgaben zur finanziellen Ab-
geltung von krankheitsbedingt nicht in Anspruch 
genommenem Urlaub bei Beendigung eines Be-
amtenverhältnisses oder eines Arbeitsverhältnis-
ses sind auf der Haushaltsstelle zu verbuchen, 
auf der die Bezüge des Beschäftigten vor der 
Beendigung des Beamtenverhältnisses oder des 
Arbeitsverhältnisses verbucht wurden. 2Satz 1 
gilt entsprechend soweit eine durch Gesetz, 
Rechtsverordnung oder Tarifvertrag geregelte fi-
nanzielle Abgeltung von krankheitsbedingt nicht 
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in Anspruch genommenem Urlaub bei Beendi-
gung eines Beamtenverhältnisses oder eines Ar-
beitsverhältnisses in einer Bekanntmachung der 
Staatsregierung oder in einer Bekanntmachung 
des Staatsministeriums der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat für entsprechend 
anwendbar erklärt wird.

4.8 1Aus Mitteln für Entgelte der Arbeitnehmer kön-
nen im Rahmen des Konzepts „Regionalisierung 
von Verwaltung“ und im Rahmen der Verlagerung 
des Landesamts für Statistik in entsprechender 
Anwendung der §§ 7 und 8 des Tarifvertrags 
über den Rationalisierungsschutz für Angestellte 
verdoppelte Abfindungen gezahlt werden. 2Die 
danach mögliche Abfindungssumme darf höchs-
tens 70 % der Personaldurchschnittskosten – be-
zogen auf den Zeitpunkt des Ausscheidens – be-
tragen, die ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens 
bis zu dem Zeitpunkt anfallen würden, zu dem 
die oder der Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter für eine Regelaltersrente erreicht hät-
te. 3Tritt die oder der Beschäftigte innerhalb eines 
Zeitraums, der kürzer ist als die der Abfindung 
zugrundeliegende Zahl der Monatsbezüge, in ein 
Arbeitsverhältnis zum Freistaat Bayern oder zu 
einem anderen Arbeitgeber, der vom Geltungs-
bereich des Tarifvertrags für den öffentlichen 
Dienst der Länder oder des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst erfasst ist, verringert sich die 
Abfindung entsprechend. 4Der überzahlte Betrag 
ist zurückzuzahlen. 5Beschäftigte haben bei Ab-
schluss des Auflösungsvertrags unter Zahlung 
der verdoppelten Abfindung dem Arbeitgeber 
gegenüber schriftlich zu erklären, dass sie sich 
über die Auswirkungen der freiwilligen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses auf Leistungsan-
sprüche gegenüber der Arbeitsverwaltung sowie 
über die Folgen in den übrigen Zweigen der 
Sozialversicherung – Kranken- und Rentenver-
sicherung einschließlich Rentenansprüche, Pfle-
geversicherung – und in der Zusatzversorgung 
bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder eingehend informiert haben.

  4.9 1Bedienstete des Freistaates Bayern, deren bis-
herige Dienststelle im Sinne des Personalvertre-
tungsrechts ganz oder teilweise im Rahmen der 
Heimatstrategie (Konzept „Regionalisierung von 
Verwaltung“ und „Strukturkonzept – Chancen im 
ganzen Land“) verlagert wird und die im Zuge 
dessen auf Dauer von ihrem bisherigen Dienstort 
an den Zielort wechseln, können einmalig eine 
Mobilitätsprämie in Höhe von 3 000 € brutto er-
halten. 2Die Gewährung der Mobilitätsprämie 
erfolgt aus dem Haushaltsansatz bei Kap. 13 03 
Tit. 443 06.

  5. Prüfungskosten, Personal- und Sachausga-
ben aus anderen Haushaltsansätzen

  5.1 Aus Mitteln der Titel 459 0. (Prüfungsvergütun-
gen) sind auch sämtliche mit der Prüfung zusam-
menhängenden sächlichen Verwaltungsausga-
ben einschließlich der Reisekosten der mit der 
Durchführung der Prüfung beauftragten Prüfer 
und Prüfungshelfer zu bestreiten.

  5.2 Soweit Bezüge der Beamten und Richter oder 
Entgelte der Beschäftigten im Staatshaushalt 
gebucht und nachgewiesen werden, aber ganz 
oder teilweise von Stellen außerhalb des Staats-
haushalts finanziell zu tragen sind, sind auch die 
Ausgaben für Beihilfen, abzuführende Beihilfe- 
und Verwaltungskostenpauschalen in den Fäl-
len von Art. 6 Abs. 6 Satz 3 und Abs. 7 Satz 3, 
Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsgelder, 
Auslagenersatz im Sinne des Art. 12 BayUKG, 
Übergangsgelder sowie alle sonstigen personal-
bezogenen Ausgaben, z. B. Unfallfürsorgeleis-
tungen, Sachschadenersatz und Fortbildungs-
reisen, zulasten der Ansätze aus Mitteln Dritter 
zu leisten.

  5.3 Aus Mitteln der Titel 518 0. und 518 31 (Mieten 
und Pachten für Grundstücke, Gebäude und 
Räume) sind auch die Ausgaben für durchzufüh-
rende Ausschreibungsverfahren zur Anmietung 
von Immobilien, die ein privater Auftragnehmer 
nach den Vorgaben des Auftraggebers errichtet 
(Bestellbauten), insbesondere die für die Beauf-
tragung privater Sachverständiger anfallenden 
Ausgaben, zu bestreiten.

  6. Anlagen zum Haushaltsplan

  6.1 Soweit in Zweckbestimmungen für mehrere mit 
einem Gesamtbetrag veranschlagte Maßnah-
men auf Anlagen zu den Einzelplänen verwiesen 
ist, sind die in diesen Anlagen aufgeführten Ein-
zelzwecke mit ihren Beträgen ebenso bindend, 
wie wenn diese Beträge bei den Zweckbestim-
mungen einzeln aufgeführt wären, es sei denn, 
dass in den Anlagen etwas anderes bestimmt ist.

  6.2 1Soweit bei Titeln der Anlage S (staatlicher Hoch-
bau) Ausgaben oder Verpflichtungsermächtigun-
gen wegen Fehlens der in Art. 24 Abs. 1 BayHO 
bezeichneten Unterlagen als gesperrt oder als 
Planungstitel bezeichnet sind, bedarf die Leis-
tung von Ausgaben oder die Inanspruchnahme 
von Verpflichtungsermächtigungen der Einwilli-
gung des Ausschusses für Staatshaushalt und 
Finanzfragen des Landtags. 2Dies gilt nicht für 
die Leistung von Ausgaben und Inanspruchnah-
me von Verpflichtungsermächtigungen für die 
Erstellung der Planungsunterlagen nach den 
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Art. 24 Abs. 1 und Art. 54 Abs. 1 BayHO. 3Das 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat wird ermächtigt, für die Er-
stellung der Planungsunterlagen von Neubauten 
nähere Anordnungen zu erlassen.

  7. Ausnahmen vom Bruttonachweis

1Ausnahmen vom Bruttonachweis der Einnah-
men und Ausgaben sind nach Maßgabe der 
Nr. 3 zu Art. 35 VV-BayHO zugelassen oder vor-
geschrieben. 2Darüber hinaus gilt Folgendes:

  7.1 1Einnahmen aus der Anfertigung von Fotokopien 
durch Dritte und aus Rabatten für bereits gezahl-
te Ausgaben dürfen von der Ausgabe abgesetzt 
werden. 2Erstattungen von Reisekosten durch 
Dritte und pauschale Rabatte für bereits gezahlte 
Fahrtkosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt 
werden.

  7.2 Schadenersatzleistungen und Zahlungen anstel-
le von Garantieleistungen Dritter dürfen stets, 
also auch nach Abschluss der Bücher, insoweit 
von der Ausgabe abgesetzt werden, als sie zur 
Instandsetzung oder Ersatzbeschaffung be-
stimmt sind.

  7.3 Zurückgezahlte Zuwendungen dürfen von der 
Ausgabe abgesetzt werden, soweit sie

  7.3.1 noch während des gleichen Jahres, in dem sie 
ausgezahlt wurden, zurückgezahlt werden oder

  7.3.2 im Rahmen von gemeinschaftlichen Finanzie-
rungen zwischen dem Bund und dem Land, 
insbesondere bei den Gemeinschaftsaufgaben, 
gewährt wurden und der Bund dies zulässt.

  7.4 An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteu-
ern für Betriebe gewerblicher Art dürfen von den 
diesbezüglichen Einnahmen abgesetzt werden.

  7.5 Rückzahlungen von Einzahlungen, die über eine 
elektronische Bezahlplattform abgewickelt wer-
den, dürfen von der Einnahme abgesetzt wer-
den.

8. (nicht besetzt)

9. Zweckgebundene Einnahmen

1Zweckgebundene Einnahmen (Art. 8 Nr. 1  
BayHO) sind, auch wenn sie nicht oder nicht in 
voller Höhe veranschlagt sind, bei den zutreffen-
den Einnahmetiteln zu vereinnahmen und die 
hierdurch etwa erforderlich werdenden zusätzli-
chen Ausgaben bei den Ausgabetiteln zu veraus-
gaben. 2Auf hiernach sich ergebende über- oder 

außerplanmäßige Ausgaben ist Art. 37 BayHO 
nicht anzuwenden; außerplanmäßige Einnah-
men und Ausgaben sind jedoch in der Haus-
haltsrechnung als solche zu bezeichnen. 3Nicht 
verausgabte zweckgebundene Einnahmen dür-
fen in der Haushaltsrechnung als Ausgabereste 
nachgewiesen werden.

10. Nutzungen und Sachbezüge

10.1 Veräußerungen von Erzeugnissen betrieblicher 
Einrichtungen

1An Beamte und Arbeitnehmer dürfen, soweit im 
Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, wi-
derruflich die für den eigenen Verbrauch benötig-
ten Erzeugnisse der betrieblichen Einrichtungen 
ihrer unmittelbaren Beschäftigungsdienststelle 
mit einer Ermäßigung bis zu 20 % des ortsüb-
lichen Kleinverkaufspreises abgegeben werden; 
ausgenommen hiervon sind Beschäftigte, deren 
Arbeitszeit weniger als die Hälfte der regelmä-
ßigen Arbeitszeit beträgt. 2Satz 1 gilt auch für 
Ruhegehaltsempfänger und Rentner, soweit sie 
bis zum Eintritt in den Ruhestand und derglei-
chen bei der entsprechenden betrieblichen Ein-
richtung beschäftigt waren. 3Landwirtschaftliche 
Betriebe dürfen ihre Erzeugnisse, bei denen ein 
Kleinverkaufspreis nicht feststellbar ist, an Be-
triebsangehörige mit einer Ermäßigung bis zu 
10 % des Ab-Hof-Verkaufspreises abgeben; für 
die Abgabe von Milch ist der Molkereipreis des 
Vormonats ohne Ermäßigung maßgebend. 4Ta-
rifvertragliche Bestimmungen bleiben unberührt. 
5Einer Einwilligung nach Art. 57 BayHO bedarf 
es in diesen Fällen nicht.

10.2 Private Nutzung von dienstlichen Festnetzan-
schlüssen

Angehörige des öffentlichen Dienstes dürfen in 
dringenden Fällen und in geringfügigem Umfang 
private Telefonate von einem dienstlichen Fest-
netzanschluss ohne Kostenerstattung führen.

11. Weitergabe von Zuwendungen

Die Gewährung von Zuwendungen kann durch 
das zuständige Staatsministerium über die in 
Art. 44 Abs. 3 BayHO genannten juristischen 
Personen des privaten Rechts hinaus auch auf 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts übertragen werden.

12. Dezentrale Budgetverantwortung

12.1 Erweiterte gegenseitige Deckungsfähigkeit

tZur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leis-
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tungsfähigkeit sind jeweils innerhalb der ein-
zelnen Kapitel – unter Einbeziehung der ent-
sprechenden Verwaltungsbetriebsmittel in den 
Sammelkapiteln und Allgemeinen Bewilligungen 
sowie der zentral veranschlagten Ansätze – der 
Einzelpläne 01 bis 12, 14 und 15

a) die Ansätze für Personalausgaben der Titel 
422 41 und 422 42, 427 01, 427 41, 427 99, 
428 11, 428 12, 428 21, 428 22, 428 30, 
428 41, 428 66, 428 99, der Gruppe 429, 
der Titel 443 16, 453 01, 459 0., 459 1. und 
459 49,

b) die Ansätze für sächliche Verwaltungsaus-
gaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Aus-
nahme der Gruppe 529, der Titel 527 2., 
531 2., 532 0. sowie der Gruppe 549 und

c) die Ansätze für Sachinvestitionen der Ober-
gruppen 81 und 82

nach näherer Maßgabe der folgenden Nummern 
gegenseitig deckungsfähig. 2Eine Deckung aus 
Ansätzen, die bereits selbst zulasten anderer 
Ansätze verstärkt wurden (Kettenverstärkung), 
ist nicht möglich.

12.2 Verstärkung aus dem Stellengehalt gebundener 
Stellen

Innerhalb eines Kapitels kann das Durchschnittli-
che Stellengehalt einer frei gewordenen und be-
setzbaren Stelle zur Verstärkung der in Nr. 12.1 
genannten Ansätze unter folgender Maßgabe 
verwendet werden:

12.2.1 1Die Stelle muss über die Wiederbesetzungs-
sperre hinaus mindestens ein Jahr lang freige-
halten werden; Art. 6 Abs. 2 Satz 4 findet keine 
Anwendung. 2Die Verwendung der Stellengehäl-
ter für eine Verstärkung kann somit erst nach Ab-
lauf der gesetzlichen Wiederbesetzungssperre 
erfolgen.

12.2.2 Für jeden vollen Monat, für den die Stelle dann 
über den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen 
oder von der Staatsregierung beschlossenen 
Stelleneinzug hinaus gezielt freigehalten wird, 
können entweder

a) ein Zwölftel aus 75 % des Durchschnittlichen 
Stellengehalts zur Verstärkung der Ansätze 
für Sachinvestitionen der Obergruppen 81 
und 82 oder

b) ein Zwölftel aus 50 % des Durchschnittlichen 
Stellengehalts zur Verstärkung für sächliche 
Verwaltungsausgaben verwendet werden.

12.2.3 Mit dem Zeitpunkt der Wiederbesetzung der 
Stelle endet die Verstärkungsmöglichkeit der 
Nr. 12.2.

12.3 Deckungsfähigkeit der in Nr. 12.1 genannten 
Personalausgaben

12.3.1 1Einsparungen bei den in Nr. 12.1 genannten 
Ansätzen dürfen nur dann für die Begründung 
zusätzlicher Dienst- und Arbeitsverhältnisse ver-
wendet werden, wenn das jeweilige Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis auf längstens sechs Monate 
oder die Dauer einer jahreszeitlich bedingten 
Saison – ohne Kettenverlängerung – zeitlich be-
fristet ist (Aushilfskräfte). 2Die Einschränkungen 
des Satzes 1 gelten nicht, soweit lediglich der bei 
Altersteilzeit von Arbeitnehmern auftretende Ka-
pazitätsverlust ausgeglichen wird.

12.3.2 Einsparungen bei den Titeln 428 11, 428 21 und 
428 22 dürfen nur bei mindestens einjährigem 
Freihalten der Beschäftigungsmöglichkeit zur 
Deckung von Ausgaben für sächliche Verwal-
tungsausgaben und Sachinvestitionen der in 
Nr. 12.1 genannten Ansätze herangezogen wer-
den; hinsichtlich der Titel 428 21 und 428 22 gilt 
dies nur bei Einsparungen über den haushalts-
rechtlich vorgeschriebenen oder von der Staats-
regierung beschlossenen Stelleneinzug hinaus.

12.3.3 1Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 der Titel 
422 41, 422 42 und 428 41 darf nur einseitig zu-
lasten dieser Titel in Anspruch genommen wer-
den. 2Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach 
Nr. 12.1 dieser Titel untereinander bleibt unbe-
rührt.

12.4 Umwidmung von Personal- in Sachmittel bei Pri-
vatisierungen

1Die Einschränkungen der Nrn. 12.2 und 12.3 
gelten nicht, soweit bei der Privatisierung von 
Aufgaben eine Umwidmung von Personal- in 
Sachmittel notwendig ist, die entbehrlichen 
Stellen nicht wieder besetzt und im nächsten 
Haushaltsplan – stellen- und betragsmäßig – 
abgesetzt werden. 2Auf sich hiernach ergeben-
de über- oder außerplanmäßige Ausgaben ist 
Art. 37 BayHO nicht anzuwenden, sofern im Ein-
zelfall die auf das Kalenderjahr hochgerechnete 
Gesamthöhe der umgewidmeten Durchschnittli-
chen Stellengehälter 250 000 € nicht übersteigt; 
außerplanmäßige Ausgaben sind jedoch in der 
Haushaltsrechnung als solche zu bezeichnen.

12.5 Einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von 
Haushaltsstellen
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12.5.1 Bauunterhalt

1Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 für Titel der 
Gruppe 519 darf nur einseitig zugunsten der Titel 
dieser Gruppe in Anspruch genommen werden. 
2Nr. 1.2 bleibt unberührt.

12.5.2 Globale Mehrausgaben für sächliche Verwal-
tungsausgaben

Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 für die 
Gruppe 548 gilt nur als einseitige Verstärkung 
zulasten der Titel dieser Gruppe.

12.5.3 Aufträge an anerkannte Werkstätten für behin-
derte Menschen und Integrationsprojekte

1Die Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 für die in 
den Sammelkapiteln ausgebrachten Titel 547 26 
und 812 26 darf nur einseitig zugunsten dieser 
Titel in Anspruch genommen werden. 2Die ge-
genseitige Deckungsfähigkeit nach Nr. 12.1 die-
ser Titel untereinander bleibt unberührt.

12.6 Koppelung mit Einnahmen

1Mehr- oder Mindereinnahmen von bis zu 
10 % der Summe der Obergruppen 12 und 13 
ohne Gruppe 133, der Gruppe 111 sowie der 
Titel 119 01 und 119 49 eines Kapitels, die im 
Vollzug erwirtschaftet werden, erhöhen oder 
vermindern die Ausgabebefugnis der in Nr. 12.1 
genannten Ansätze des entsprechenden Kapi-
tels zur Hälfte. 2Dies gilt nicht bei Titeln, die mit 
Ausgabeansätzen gekoppelt sind.

12.7 Übertragbarkeit, zeitliche Bindung

12.7.1 Übertragbarkeit

Die in Nr. 12.1 genannten Ausgaben sind zur 
Förderung der wirtschaftlichen und sparsamen 
Bewirtschaftung übertragbar.

12.7.2 Zeitliche Bindung

Das Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat wird ermächtigt, im 
Rahmen seiner Befugnisse nach Art. 45 Abs. 3 
BayHO bei den in Nr. 12.1 genannten Titeln be-
reits vor Ablauf des Haushaltsjahres für einen 
Teil der zu erwartenden Ausgabereste die Ein-
willigung zur Übertragung und Inanspruchnahme 
allgemein zu erteilen.

12.8 Einzelregelungen

Die in den Nrn. 12.1 bis 12.7 getroffenen Rege-
lungen finden keine Anwendung, soweit in den 
Einzelplänen in den Vorbemerkungen zum Gel-
tungsbereich der Regelungen zur dezentralen 
Budgetverantwortung einzelne Bereiche aus-
drücklich ausgenommen sind; sie finden zusätz-
lich Anwendung, soweit dort einzelne Bereiche 
ausdrücklich einbezogen sind.

12.9 Berichtspflicht

Mehrausgaben bei einem Titel, die im Rahmen 
der Nrn. 12.1 und 12.8 aus Einsparungen oder 
Mehreinnahmen geleistet werden, sind dem 
Landtag jährlich mitzuteilen, wenn sie einen Be-
trag von 500 000 € übersteigen.


